
Elternzeit kurzfristig verlängern
Beitrag von „Alare“ vom 6. November 2018 10:10

Hallo,

ich hoffe jemand kennt sich da aus.

Mein Sohn wird bald ein Jahr alt. Eigentlich wollte ich dann wieder arbeiten gehen. Doch jetzt in
der Eingewöhnung, die jetzt auch schon verlängert wurde, stelle ich fest, dass mein Sohn
ständig schreit, wenn ich ihn bei der Tagesmutter abgebe. So kenne ich ihn gar nicht. Ich habe
ihn schon häufig bei einer Freundin abgegeben ohne Probleme. Bei der Tagesmutter schreit er,
wenn ich gehe (ich weiß, dass machen viele), zwischendurch schreit er wohl auch immer wieder
und wenn ich ihn abhole nach drei Stunden, fägt er auch immer sofort zu weinen an, sobald er
mich sieht, und kommt sofort auf mich zu, nach dem Motto "endlich bist du da". Er schläft meist
sofort im Auto ein und ich höre nch ne ganze Stunde (!) schluchzen. Ich weiß nicht, ob er
vielleicht die Tagesmutter nicht mag?
Auf jeden Fall ist das so schwer für mich, dass ich gerade hier sitze und heule, weil er mir so
leid tut, und ich überlege jetzt, ob ich meine Elternzeit auch spontan verlängern kann. Denn ich
kann ja die 7 Wochen Frist ja nicht mehr einhalten.

Was würdet ihr tun?

Danke schon mal für eure Antworten

Beitrag von „Bolzbold“ vom 6. November 2018 10:12

Hast Du insgesamt nur ein Jahr Elternzeit genommen oder alle drei Jahre?

Nachträglich wieder in die Elternzeit zu gehen dürfte schwierig werden.

Beitrag von „Alare“ vom 6. November 2018 10:14

Ich habe ein Jahr beantragt. Es hieß, verlängern wäre einfacher als verkürzen, weil ja eine
Vertreung ihren Vertrag hat. Aber eben nur Verlängern mit einer Ankündigungsfrist.
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Beitrag von „Anna Lisa“ vom 6. November 2018 15:45

Du hättest 3 Jahre beantragen sollen und ab dem 1. Geburtstag dann x Stunden in Elternzeit
beantragen. Dann hättest du jetzt einfach nur deine Stundenzahl ändern können bzw. den
Antrag auf Arbeit in Elternzeit zurücknehmen können.

Anscheinend hast du dies nicht getan. Dann geht das jetzt auch nicht mehr mit dem
Verlängern. Mann kann nur das 3. Jahr flexibel nehmen, wenn man dies vorher beantragt hat,
dass man sich das aufheben möchte. Die ersten 2 Jahre musst du sofort auf beantragen oder
eben nicht.

Beitrag von „Ostseekind“ vom 6. November 2018 16:09

Moment mal, das ist nicht ganz richtig! Man kann die Elternzeit verlängern, auch wenn nur 1
Jahr beantragt wurde. Allerdings muss der AG zustimmen.
Ich würde es zumindest versuchen oder ansonsten die Stundenzahl erheblich reduzieren!
Alles Gute!

Beitrag von „Djino“ vom 6. November 2018 16:27

Stell den Antrag (nach vorheriger Absprache mit der Schule, damit die wissen, was kommt).
Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Der Antrag könnte höchstens abgelehnt
werden - dann hast du es aber wenigstens versucht.

(Ich kenne mehrere Kolleginnen und Kollegen, die die Elternzeit verlängert haben. Ob da nun
besondere Umstände vorlagen, die die Genehmigung erleichtert haben kann ich (bis auf eine
Ausnahme) nicht sagen.
Aber wenn abzusehen ist, dass du, wenn du zurückkommst, sehr regelmäßig "Kind-krank" sein
wirst, ist keinem geholfen...)

Beitrag von „Susannea“ vom 6. November 2018 18:19
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Zitat von Alare

Ich habe ein Jahr beantragt. Es hieß, verlängern wäre einfacher als verkürzen, weil ja
eine Vertreung ihren Vertrag hat. Aber eben nur Verlängern mit einer
Ankündigungsfrist.

Da hat dir jemand Unsinn erzählt, man muss sich immer für die ersten 2 Jahre verbindlich
festlegen, also eigentlich hast du damit festgelegt, dass du bis zum 2. Geburtstag keine
Elternzeit mehr nimmst.

Zitat von Anna Lisa

Anscheinend hast du dies nicht getan. Dann geht das jetzt auch nicht mehr mit dem
Verlängern. Mann kann nur das 3. Jahr flexibel nehmen, wenn man dies vorher
beantragt hat, dass man sich das aufheben möchte. Die ersten 2 Jahre musst du sofort
auf beantragen oder eben nicht.

Nein, das ist so natürlich auch völlig unsinnig. Man muss sich für zwei Jahre festlegen, wann
man davon Elternzeit nimmt, aber inzwischen kann man dann sogar die restlichen zwei Jahren
(bei Anmeldung eines Jahres) nach dem 3. Geburtstag nehmen und muss dies nur 13 Wochen
vorher anmelden. Aber weg war das 2. Jahr noch nie, wenn man es nicht gleich genommen hat,
es geht dann eben nur nicht mehr bis zum 2. Geburtstag zu nehmen (was hier ja aber das
Problem ist).

Zitat von Ostseekind

Moment mal, das ist nicht ganz richtig! Man kann die Elternzeit verlängern, auch wenn
nur 1 Jahr beantragt wurde. Allerdings muss der AG zustimmen.

Nein, das ist laut Gesetz nur in dringenden Fällen möglich eine Verlängerung. Eigentlich kann
man eben erst ab dem zweiten Geburtstag wieder in Elternzeit gehen, aber aus Kulanz kann
der AG natürlich einer Verlängerung zustimmen. Also versuche es einfach, ansonsten müsst ihr
da eben ca. 40 Wochen durch.

Beitrag von „Schmeili“ vom 6. November 2018 18:41

Theoretisch hast du die Frist verpasst, klar.
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Praktisch wird dich niemand verpflichten können, auf an der Schule zu erscheinen. Es wird evtl.
ein bisschen gemeckert, klar, ist ja für alle auch ungünstig, aber letztlich kenne ich niemanden,
deren Antrag (auch kurzfristige) nicht verlängert werden konnte.
Du bist nicht die einzige, bei der nicht alles so passt, wie eigentlich geplant.

Du trägst die Verantwortung für dich, deine Familie und dein Kind. Wenn du die Entscheidung
getroffen hast, dass eine Trennung jetzt noch nicht möglich ist, dann hat niemand etwas davon,
das nun mit Gewalt durchzusetzen.

Beitrag von „Anna Lisa“ vom 6. November 2018 19:22

Susannea: Mir hat man damals eindeutig gesagt, dass man maximal 1 Jahr NACH dem 2.
Geburtstag nehmen darf. Und da wir beide ja einstimmig festgestellt haben, dass man bis zum
2. Geburtstag direkt festlegen muss, sonst kann man im 2. Jahr dann halt nicht mehr Elternzeit
nehmen, steht somit fest, dass das 2. Jahr dann "weg" ist.

Vielleicht ist das ja inzwischen anders, meine Kinder sind ja von 2007.

Beitrag von „Anna Lisa“ vom 6. November 2018 19:25

Schon gefunden: Bei Geburten ab 2015 stehen einem maximal 3 Abschnitte zu, vorher waren
es nur 2. Das ist dann definitiv anders als bei uns damals. Daher meine Aussage.

Beitrag von „Bolzbold“ vom 6. November 2018 19:34

Daher ist eigentlich immer empfohlen, wenigstens zwei Jahre zu nehmen und das dritte Jahr zu
schieben, damit man solche Dinge abfangen kann. Arbeiten kann man ja trotzdem während der
Elternzeit. Da die wenigsten KollegInnen mehr als 50% an Stundendeputat haben, ist man
während der Elternzeit sogar noch besonders geschützt und kann auch kurzfristig sein Deputat
verändern oder gar ganz in die Elternzeit zurück.
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Beitrag von „Susannea“ vom 6. November 2018 19:35

Zitat von Anna Lisa

Susannea: Mir hat man damals eindeutig gesagt, dass man maximal 1 Jahr NACH dem
2. Geburtstag nehmen darf.

Nein, das hat dir sicher niemand gesagt (das hast du sicher falsch in Erinnerung), denn es war
ein Jahr nach dem 3. Geburtstag  Und nein, damit war es eben nicht weg, sondern man
konnte 1 Jahr bis zum 1. Geburtstag, dann 2.-3. Geburtstag und dann ein Jahr nach dem 3.
Geburtstag.

Daher konntest du damals auch maximal 5 Jahre nehmen, inzwischen kann eine
Zwillingselternteil problemlos 6 Jahre Elternzeit nehmen.

Beitrag von „Susannea“ vom 6. November 2018 19:36

Zitat von Bolzbold

Daher ist eigentlich immer empfohlen, wenigstens zwei Jahre zu nehmen und das dritte
Jahr zu schieben, damit man solche Dinge abfangen kann. Arbeiten kann man ja
trotzdem während der Elternzeit. Da die wenigsten KollegInnen mehr als 50% an
Stundendeputat haben, ist man während der Elternzeit sogar noch besonders geschützt
und kann auch kurzfristig sein Deputat verändern oder gar ganz in die Elternzeit
zurück.

Genau das.

Und vermutlich hat Schmeili Recht, dass sie es durchgehen lassen, wenn nicht gerade die Hütte
brennt und das tut sie leider an einigen Stellen.

Aber probiere es, Alare, du hast doch nichts zu verlieren!

Beitrag von „Anna Lisa“ vom 6. November 2018 19:39
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Zitat von Susannea

Nein, das hat dir sicher niemand gesagt (das hast du sicher falsch in Erinnerung), denn
es war ein Jahr nach dem 3. Geburtstag  Und nein, damit war es eben nicht weg,
sondern man konnte 1 Jahr bis zum 1. Geburtstag, dann 2.-3. Geburtstag und dann ein
Jahr nach dem 3. Geburtstag.
Daher konntest du damals auch maximal 5 Jahre nehmen, inzwischen kann eine
Zwillingselternteil problemlos 6 Jahre Elternzeit nehmen.

Ja, richtig, 1 Jahr nach dem 3. Geburtstag. Ja, die 5 Jahre hatte ich auch.

Beitrag von „Anna Lisa“ vom 6. November 2018 19:41

Zitat von Bolzbold

Daher ist eigentlich immer empfohlen, wenigstens zwei Jahre zu nehmen und das dritte
Jahr zu schieben, damit man solche Dinge abfangen kann. Arbeiten kann man ja
trotzdem während der Elternzeit. Da die wenigsten KollegInnen mehr als 50% an
Stundendeputat haben, ist man während der Elternzeit sogar noch besonders geschützt
und kann auch kurzfristig sein Deputat verändern oder gar ganz in die Elternzeit
zurück.

Genau so kenne ich es auch und genau so haben wir es auch gemacht.

Beitrag von „Nordseekrabbe76“ vom 6. November 2018 20:20

Zitat von Alare

Hallo,

ich hoffe jemand kennt sich da aus.

Ich habe ihn schon häufig bei einer Freundin abgegeben ohne Probleme. Bei der
Tagesmutter schreit er, wenn ich gehe (ich weiß, dass machen viele), zwischendurch
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schreit er wohl auch immer wieder und wenn ich ihn abhole nach drei Stunden, fägt er
auch immer sofort zu weinen an, sobald er mich sieht, und kommt sofort auf mich zu,
nach dem Motto "endlich bist du da". Er schläft meist sofort im Auto ein und ich höre
nch ne ganze Stunde (!) schluchzen. Ich weiß nicht, ob er vielleicht die Tagesmutter
nicht mag?

Ich weiß nicht, wie schwierig es in deinem Wohnort ist, eine Tagesmutter zu finden. Aber
vielleicht liegt es ja wirklich an ihr oder an etwas anderem dort, dass sich dein Sohn dort nicht
wohlfühlt. So oder so würde ich an deiner Stelle versuchen, eine andere Unterbringung für ihn
zu finden.

Beitrag von „yestoerty“ vom 6. November 2018 20:23

Ich habe auch nur dazu beizutragen, dass man es mal bei einer anderen Tagesmutter
versuchen kann (falls man eine findet), so ging der Sohn einer Freundin nämlich plötzlich ohne
Probleme in die Betreuung.

Ansonsten: warum einige Frauen nur ein Jahr Elternzeit nehmen liegt daran, dass einem
(jedenfalls aktuell in NRW) bei einer längeren EZ nicht garantiert wird, dass man an seine
Schule zurück kommt.

Beitrag von „Susannea“ vom 6. November 2018 20:29

Zitat von yestoerty

Ansonsten: warum einige Frauen nur ein Jahr Elternzeit nehmen liegt daran, dass einem
(jedenfalls aktuell in NRW) bei einer längeren EZ nicht garantiert wird, dass man an
seine Schule zurück kommt.

DAs ist aber wirklich eine sehr spezielle Variante aus NRW, denn in Berlin und Brandenburg
gehörst du zu der Schule, egal wie lange du Elternzeit nimmst und musst wenn du da weg
willst, die Versetzung beantragen. Und vom AG kannst du in Elternzeit nur mit deiner
Zustimmung versetzt werden.
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Beitrag von „Anna Lisa“ vom 6. November 2018 20:37

Na ja, man kann ja auch in Elternzeit arbeiten und sich selbst vertreten, dann wird man
normalerweise auch nicht versetzt und kann trotzdem seine 3 Jahre nehmen.

Beitrag von „yestoerty“ vom 6. November 2018 22:07

Ist bei einer Kollegin auch schon schief gegangen.
Eine Freundin an der Grundschule bekommt jetzt nach einen Jahr EZ eine neue Schule.

Beitrag von „Bolzbold“ vom 6. November 2018 22:20

Bei dem allgemeinen Lehrermangel an vielen Schulformen und nach mehrmaliger Rücksprache
mit der Bezirksregierung kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass die Rückkehr an die
Stammschule der Regelfall und die Versetzung eher die Ausnahme ist.

Beitrag von „Lisam“ vom 7. November 2018 06:43

Ruf die Dienstnummer 115 an („Aktion Eltern“); dort kannst du dich schlaumachen.

Beitrag von „Alare“ vom 7. November 2018 10:26

Danke für die ganzen Antworten.

Mein Mann und ich beraten uns jetzt, was wir machen wollen. Er plädiert leider dazu, erst mal
zu warten, wie sich der Kleine entwickelt, weil ja sehr viele Kinder weinen, wenn sie abgegebn
werden. Eine Woche Zeit haben wir sogar. Wenn ich richtig im Internet gestöbert habe, scheint
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wohl so zu sein, dass ein Antrag auf Verlängerung wohl meistens gewährt werden muss, wenn
die Schule keine gravierenden Gründe dagegen hat, aber die Verlängerung würde wohl
eventuell erst sieben Wochen nach Eingang des Antrags beginnen. Und das wär jetzt genau auf
Weihnachten.
Ich werde es auf jeden Fall versuchen, wenn der Kleine absolut nicht dahin will. Ein halbes Jahr
würde sogar reichen. Da finde ich bestimmt jemanden anderes.

Beitrag von „Alare“ vom 7. November 2018 10:28

Zitat von Bolzbold

Bei dem allgemeinen Lehrermangel an vielen Schulformen und nach mehrmaliger
Rücksprache mit der Bezirksregierung kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass die
Rückkehr an die Stammschule der Regelfall und die Versetzung eher die Ausnahme ist.

Ist bei uns auf jeden Fall so. Deswegen habe ich etwas Angst, dass das ein Grund sein könnte,
den Antrag abzulehnen

Beitrag von „Alterra“ vom 7. November 2018 13:55

Rein rechtlich wurde hier schon viel gesagt. Ich möchte nur noch etwas Persönliches
hinzufügen:
Mein Kind ist seit dem zweiten Lebensjahr in einer Kita, insgesamt also nun etwa ein Jahr. Auch
heute noch fängt er an zu weinen, wenn ich mich auf den Weg in die Schule mache, und eine
bestimmte Erzieherin da ist. Bei allen anderen Erzieherinnen verläuft die Übergabe
unproblematisch und schnell. Diese eine kann er irgendwie nicht leiden, obwohl ich sie
persönlich ebenso schätze wie die anderen.

Selbst Kleinkinder scheinen also schon ihre Präferenzen zu haben. Probiert es noch ein wenig,
aber schaut euch um, ob andere Tagesmütter noch Plätze frei haben! Vlt. klappt es bei einer
anderen besser.

Hier herrscht leíder ein totaler Tagesmutter- und Kitaplatzmangel und wir sind froh, dass wir
einen der raren Kitaplätze erhalten haben. Zumal ich direkt in Vollzeit eingestiegen bin und ich
jeden Tag zur ersten Stunde Unterricht habe und TM hier nicht so früh Kinder nehmen.
Wäre eine Kita eine Option für euch?
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